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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Geschirrspülmaschi-
ne mit einem verstellbaren Oberkorb.
[0002] Eine Geschirrspülmaschine, insbesondere
Haushaltsgeschirrspülmaschine, weist einen Spülbehäl-
ter auf, welcher in der Regel quaderförmig ist und an der
Vorderseite eine Türöffnung besitzt, die durch eine Front-
tür verschließbar ist. Ortsangaben wie "oben", "unten"
oder "vorne" beziehen sich auf die Betriebsposition der
Maschine, wenn diese betriebsbereit aufgestellt ist. Im
oberen Bereich des Spülbehälters ist ein Oberkorb an-
geordnet, im unteren Bereich i.d.R. ein Unterkorb. In Un-
ter- und Oberkorb wird Spülgut, z.B. Töpfe, Geschirrteile
und Besteck eingelagert. Der maximal zur Verfügung ste-
hende Höhenraum für Geschirrteile im Unterkorb ist be-
züglich der verfügbaren Höhe durch den Oberkorb bzw.
dessen unten liegende Bodenwand begrenzt. Eine übli-
che maximale Tellergröße, die in einer Geschirrspülma-
schine senkrecht eingestellt werden kann, beträgt heute
rund 33 - 35 cm. Problematisch ist das Spülen von hö-
heren Gegenständen bzw. größerem Spülgut, wie z.B.
Backblechen, hohen Töpfen oder Tellern mit Übergrö-
ßen, wie Pizzatellern oder Servierplatten. Es ist bekannt,
diese Teile quer über den Unterkorb zu legen. Dadurch
wird Platz für weitere zu spülende Teile verschwendet.
Alternativ ist es bekannt, den Oberkorb als Ganzes aus
dem Spülbehälter zu entnehmen, wobei dieser dann
nicht mehr für die Beladung mit zusätzlichem Spülgut zur
Verfügung steht.
[0003] Aus der DE 200 19 480 U1 ist eine Geschirr-
spülmaschine bekannt, welche im oberen Bereich des
Spülbehälters anstelle eines Oberkorbes z.B. zwei ge-
gen die Wand des Spülbehälters klappbare Gestellborde
enthält. Hier kann beispielsweise ein Gestellbord nach
unten geklappt werden, um eine Art Oberkorb zu erhal-
ten, auf welchem Spülgut platziert werden kann. Das an-
dere Gestellbord kann nach oben geklappt werden. Der
freiwerdende Raum im oberen Bereich des Spülbehäl-
ters steht dann für besonders großes Spülgut zur Verfü-
gung, das im korrespondierenden Bereich des Unterkor-
bes platziert werden kann.
[0004] Alternativ ist aus der US 2010/0314977 A1 ein
Oberkorb für eine Geschirrspülmaschine bekannt. Ein
Teil der Bodenwand ist zusammen mit einem Teil der
Seitenwand verschwenkbar, um in einem Teilbereich
des Oberkorbs eine Lücke zu schaffen. In die freiwer-
dende Lücke kann dann von unten her wieder großes
Spülgut ragen, die sich im Unterkorb befinden. Der rest-
liche Oberkorb steht weiterhin für die Verwendung von
Spülgut zur Verfügung.
[0005] Ziel der vorliegenden Erfindung ist es, in einer
Geschirrspülmaschine ein gleichzeitiges Spülen von
übergroßen Geschirrteilen und/oder Haushalts- bzw. Ko-
chutensilien mit der üblichen, täglich anfallenden Ge-
schirrmenge zu erlauben, ohne eine stark eingeschränk-
te Gesamtfunktionalität von Ober- und Unterkorb in Kauf
nehmen zu müssen.

[0006] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine
verbesserte Geschirrspülmaschine anzugeben.
[0007] Die Aufgabe wird gelöst durch eine Geschirr-
spülmaschine gemäß Patentanspruch 1. Diese weist ei-
nen Spülbehälter mit einem im oberen Bereich des Spül-
behälters angeordneten Oberkorb zur Aufnahme von
Spülgut auf. Der Oberkorb weist eine, insbesondere etwa
waagerecht verlaufende, Bodenwand und eine diese
umgrenzende, nach oben ragende bzw. abstehende,
insbesondere etwa senkrecht verlaufende, Seitenwand
bzw. Geschirrkorbboden-Begrenzungswand auf. Die
Bodenwand ist insbesondere derjenige Bereich des Ge-
schirrkorbs, der von dessen Seitenwand ringsum um-
grenzt bzw. eingeschlossen ist. Bei einem rechteckför-
migen Grundriss des Geschirrkorbs kann dessen Boden-
wand vorzugsweise auf vier Seiten von der Seitenwand
umfasst sein. Die Seitenwand kann also mehrere Wan-
dungsteile aufweisen. Die Boden- und Seitenwand des
Oberkorbes sind hierbei z.B. Metall- oder Kunststoff-Git-
terstrukturen bzw. Korbmatten oder gelochte Kunststoff-
elemente. "In etwa waagerecht" bedeutet hierbei, dass
Spülgut auf der Bodenwand ablegbar ist, eine gewisse
Neigung, also Kippung aus der Waagerechten kann hier-
bei vorgesehen sein.
[0008] Der Oberkorb weist einen feststehenden ersten
Teilbereich und einen zweiten, beweglich ausgebildeten
Teilbereich auf. Der erste Teilbereich umfasst nur einen
Teil der Bodenwand und die gesamte oder einen Teil der
Seitenwand. Der zweite Teilbereich ist zwischen mindes-
tens zwei Positionen relativ zum ersten Teilbereich be-
wegbar. In allen Positionen bildet der zweite Teilbereich
wenigstens einen Abschnitt der Bodenwand des Ober-
korbes. Für unterschiedliche Positionen nimmt hierbei
der dem zweiten Teilbereich zugeordnete Abschnitt der
Bodenwand unterschiedliche Höhenlagen in Bezug auf
die Höhenlage des Teils der Bodenwand des ersten Teil-
bereiches ein. Für mindestens eine Position nimmt der
Abschnitt hierbei eine Höhenlage oberhalb der Höhen-
lage des Teils der Bodenwand des ersten Teilbereiches
ein. Die unterschiedlichen Höhenlagen beziehen sich auf
verschiedene Höhenebenen in Bezug auf eine Senk-
rechte.
[0009] Der zweite Teilbereich des Oberkorbes bildet
kein separates, vom restlichen Oberkorb getrenntes Ein-
bauteil, sondern einen integralen Bestandteil des Ober-
korbes, gehört also zu diesem. Mit anderen Worten ist
der Oberkorb also zwischen verschiedenen Gestaltungs-
varianten bezüglich seiner Geometrie bzw. des Verlau-
fes seiner Bodenwand transformierbar.
[0010] Der gesamte Bodenbereich des Oberkorbes ist
erfindungsgemäß damit so ausgestaltet, dass zumindest
ein Teil dessen, nämlich der dem zweiten Teilbereich
zugehörige Abschnitt der Bodenwand, bezüglich seiner
Höhe variierbar ist. In mindestens einer Position befindet
sich der Abschnitt gegenüber der restlichen Bodenwand
erhöht. So wird Platz für darunter einzusetzende größere
Geschirrteile geschaffen, wobei jedoch die Bodenwand
auch in diesem Bereich - oberhalb der großen Geschirr-
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teile - zumindest teilweise erhalten bleibt. Oberhalb grö-
ßerer zu platzierende Geschirrteile kann also dennoch
die Bodenwand im zweiten Teilbereich des Oberkorbes
weiterhin für die Lagerung besonders flachen Spülgutes,
z.B. von Besteckteilen genutzt werden.
[0011] Erfindungsgemäß wird damit Platz für höheres
Spülgut im Unterkorb zur Verfügung gestellt, ohne den
Oberkorb oder Teile dessen entnehmen zu müssen und
ohne Lagerplatz für flaches Spülgut oberhalb des beson-
ders großen Spülgutes zu verschwenden.
[0012] Die Arretierung des zweiten Teilbereiches in ei-
ner Position erfolgt z.B. durch Clips, Haken, Rast-,
Klemmvorrichtungen oder ähnliche Elemente, die dem
ersten oder zweiten Teilbereich zugeordnet sein können.
[0013] Ein derartiges für den Oberkorb offenbartes
Konzept kann auch für den Unterkorb benutzt werden,
um hier z.B. Maschinenraum, ähnlich wie in Kühlschrän-
ken, zu schaffen und Unterkörbe an verschiedene Höhen
des Bodens des Spülbehälters anzupassen. So kann für
eine Spülmaschinenserie mit unterschiedlichen Boden-
gestaltungen des Spülbehälters ein einziges Unterkorb-
modell geschaffen werden, dessen Bodenwand in ver-
schiedene Positionen gebracht werden kann. Der durch
Verstellung des Unterkorbes geschaffene Platz kann
dann zwar nicht für Spülgut, aber für Maschinenkompo-
nenten genutzt werden. Die Erfindung ist außerdem ins-
besondere mit einem segmentierten Sprühsystem kom-
binierbar, welches beispielsweise aus der EP 1 458 276
B1 bekannt ist.
[0014] Sonstige vorteilhafte Aus- und Weiterbildungen
der Erfindung sind in den Unteransprüchen wiedergege-
ben.
[0015] In einer bevorzugten Ausführungsform der Er-
findung nimmt für zumindest eine Position der Abschnitt
eine Höhenlage ein, die gleich der Höhenlage der Bo-
denwand des ersten Teilbereiches ist. Mit anderen Wor-
ten gleicht in dieser Position dann die gesamte Boden-
wand derjenigen eines herkömmlichen, nicht transfor-
mierbaren Oberkorbes. Die Bodenwand ist dann z.B. im
wesentlichen eben und erstreckt sich über die gesamte
zur Verfügung stehende Fläche zwischen den Seiten-
wänden. Der Oberkorb ist dann zwischen mindestens
zwei Positionen, nämlich der eben beschriebenen "Nor-
mal"-Position - entsprechend einem herkömmlichen
Oberkorb - und mindestens einer weiteren Position mit
erhöhtem Abschnitt der Bodenwand - für erhöhtes Spül-
gut im Unterkorb - verstellbar.
[0016] In einer weiteren Ausführungsform der Erfin-
dung weist der Abschnitt für mindestens zwei Positionen
eine gleiche Neigung bezüglich der Waagerechten auf.
Mit anderen Worten ist der Abschnitt der Bodenwand zwi-
schen diesen beiden Positionen lediglich höhenverstell-
bar, ohne dabei gekippt oder geneigt zu werden. So kann
insbesondere bei beiden Höhenlagen der Abschnitt in
gleicher Weise genutzt werden und verläuft z. B. dabei
stets waagerecht, um dort Besteck abzulegen. Der Ab-
schnitt befindet sich also z.B. in beiden Positionen in ei-
ner waagerechten Ausrichtung oder ist beispielsweise

zwischen 10° und 20° um eine Längs- oder Querachse
der Geschirrspülmaschine gekippt.
[0017] In einer weiteren Ausführungsform der Erfin-
dung bedeckt der Abschnitt in allen Positionen zusam-
men mit der Bodenwand des ersten Teilbereiches stets
die gesamte, von der Seitenwand umgrenzte Fläche. Mit
anderen Worten entstehen so in der Bodenwand des
Oberkorbes, unabhängig von der aktuell gewählten Po-
sitionen keine nicht nutzbaren Lücken, sondern der
Oberkorb ist in seiner gesamten Grundfläche durch Auf-
legen von Spülgut nutzbar. Denkbar ist jedoch auch eine
alternative Ausführungsform, in der in mindestens einer
Position ein Teil der Bodenwand ausgespart ist. Der Ab-
schnitt bedeckt dann nur einen Teil derjenigen Fläche
der Bodenwand, die dem zweiten Teilbereich zugeordnet
ist. Mit anderen Worten enthält der Oberkorb dann im
zweiten Teilbereich eine Öffnung in der Bodenwand, die
einen Durchtritt von im Unterkorb befindlichen Spülkorb
durch den Oberkorb bzw. dessen Bodenwand erlaubt.
In diesem Bereich kann dann die maximale Höhe des
Spülbehälters für im Unterkorb befindliches Spülgut ge-
nutzt werden, ohne vom Oberkorb behindert zu werden.
[0018] In einer bevorzugten Ausführungsform der Er-
findung umfasst der zweite Teilbereich im Wesentlichen
nur den Abschnitt der Bodenwand. Der zweite Teilbe-
reich umfasst also keinen Teilbereich der Seitenwand.
Diese gehört vollständig zum ersten Abschnitt. In dieser
Ausführungsform ist der zweite Teilbereich also lediglich
ein höhenverstellbarer Abschnitt der Bodenwand.
[0019] In einer anderen zweckmäßigen Ausführungs-
form enthält der zweite Teilbereich einen ersten und ei-
nen zweiten Flügel. Erster und/oder zweiter Flügel sind
mit dem ersten Teilbereich und/oder untereinander ver-
bindbar oder auch gelenkig verbunden. In jeder Position
bilden erster und/oder zweiter Flügel den Abschnitt der
Bodenwand. Z.B. bildet in einer ersten Position der erste
Flügel einen Abschnitt der Bodenwand und der zweite
Flügel einen Abschnitt der Seitenwand. In einer zweiten
Position ist dies umgekehrt, d.h. der erste Flügel bildet
einen Abschnitt der Seitenwand und der zweite Flügel
einen Abschnitt der Bodenwand. Der zweite Teilbereich
bildet somit in beiden Positionen jeweils eine Doppel-
funktion. Er bildet nämlich einen Teil der Bodenwand und
einen Teil der Seitenwand, was zu einer besonders guten
Materialausnutzung im Oberkorb führt.
[0020] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form der Erfindung ist der zweite Teilbereich in einem
Seitenbereich des Oberkorbes angeordnet. Der Ober-
korb ist in der Regel zur Front der Spülmaschine, also
durch die Türöffnung hindurch aus dem Spülbehälter her-
aus ausziehbar. Der angesprochene Seitenbereich ist
dann der linke oder rechte Randbereich des Oberkorbes,
der also jeweils an eine linke oder rechte Auszugschiene
angrenzt. So kann auch bei Einlegen von hohem Spülgut
im Unterkorb sowohl dieser als auch der Oberkorb ohne
störenden Eingriff des Spülgutes eingeschoben oder
ausgezogen werden. Der Teilbereich kann alternativ
aber auch z.B. an der Vorder- oder Rückseite des Ober-
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korbes oder in einem Mittelbereich angeordnet sein.
[0021] In einer anderen Ausführungsform ist in der
Spülmaschine dem Oberkorb eine Sprüheinrichtung, ins-
besondere ein rotierbarer Sprüharm oder eine Oberkorb-
brause, zugeordnet. Diese beaufschlagt den Oberkorb
mit Spülflotte. Erfindungsgemäß ist die Sprüheinrichtung
wie z.B. Oberkorbbrause dann zum zweiten Teilbereich
hin oder von diesem weg, also insbesondere in seitlicher
Richtung parallel zur Türöffnung verschiebbar. Ist bei-
spielsweis in einer Position der Abschnitt auf Höhe der
restlichen Bodenwand abgesenkt, wird die Sprüheinrich-
tung wie z.B. Oberkorbbrause zum zweiten Teilbereich
hin verschoben und überstreicht damit im Wesentlichen
den gesamten Oberkorbbereich zentral. Ist der Oberkorb
derart transformiert, dass der Abschnitt nach oben ver-
stellt ist und auf diesem nur flaches Spülgut lagert, kann
die Sprüheinrichtung wie z.B. Oberkorbbrause vom zwei-
ten Teilbereich weg verschoben sein und so zentral den
restlichen Bereich des Bodens des Oberkorbes im ersten
Teilbereich bespülen.
[0022] Die vorstehend erläuterten und/oder in den Un-
teransprüchen wiedergegebenen vorteilhaften Aus- und
Weiterbildungen der Erfindung können dabei - außer z.
B. in den Fällen eindeutiger Abhängigkeiten oder unver-
einbarer Alternativen - einzeln oder aber auch in belie-
biger Kombination miteinander bei der erfindungsgemä-
ßen Geschirrspülmaschine zur Anwendung kommen.
[0023] Die Erfindung und ihre vorteilhaften Aus- und
Weiterbildungen sowie deren Vorteile werden nachfol-
gend anhand von Zeichnungen näher erläutert. Es zei-
gen, jeweils in einer schematischen Prinzipskizze:

Fig. 1 eine Geschirrspülmaschine mit erfindungsge-
mäß ausgebildeten Oberkorb in perspektivischer
Darstellung,
Fig. 2 den Oberkorb aus Fig. 1 im Detail,
Fig. 3 einen alternativen Oberkorb in Frontansicht,
Fig. 4 einen alternativen Oberkorb in Frontansicht.

[0024] Fig. 1 zeigt eine Geschirrspülmaschine 2 mit
Blickrichtung auf deren Vorderseite 4. Dort befindet sich
eine Türöffnung 6, um den den Innenraum der Geschirr-
spülmaschine 2 bildenden Spülbehälter 8 mit Spülgut
10b versorgen zu können. Eine im Betrieb die Türöffnung
6 verschließende Tür 12 ist daher aufgeklappt angedeu-
tet. Die Geschirrspülmaschine 2 ist betriebsbereit aufge-
stellt, d.h. mit Ihren Seitenwänden in Richtung einer
Senkrechten 14 ausgerichtet. In einem unteren Bereich
16 des Spülbehälters 8 ist ein Unterkorb 18, in einem
oberen Bereich 20 des Spülbehälters 8 ein Oberkorb 22
angeordnet. Oberkorb 22 und Unterkorb 18 sind am
Spülbehälter 8 mit Hilfe von Führungsschienen 24 oder
sonstigen Halte-/Auszieheinrichtungen gehalten und
entlang des Doppelpfeils 26 zur Türöffnung 6 hin, also
in Längsrichtung der Spülmaschine zu deren Vorderseite
4 hin ausziehbar. Der Oberkorb 22 umfasst eine etwa
senkrecht verlaufende Seitenwand 28, welche eine etwa
waagerecht verlaufende Bodenwand 30 umgrenzt. So-

wohl im Unterkorb 18 als auch im Oberkorb 22 ist Spülgut
10 eingelegt.
[0025] Der Oberkorb 22 weist einen feststehenden
ersten Teilbereich 32 sowie einen relativ zum ersten Teil-
bereich 32 beweglichen zweiten Teilbereich 34 auf. Im
Ausführungsbeispiel bildet der zweite Teilbereich 34 ei-
nen - bei der dargestellten Draufsicht von vorne auf die
Türöffnung 6 gesehen - rechtenSeitenbereich 36 des
Oberkorbes 22. Dieser ist also der rechten Führungs-
schiene 24 zugewandt. Der zweite Teilbereich 34 könnte
jedoch in einer nicht dargestellten Ausführungsform auch
auf dem gegenüberliegenden linken Seitenbereich an-
geordnet sein.
[0026] Fig. 2 zeigt den Oberkorb 22 im Detail. In der
gezeigten Ausführungsform umfasst der zweite Teilbe-
reich 34 lediglich einen Abschnitt 38 der Bodenwand 30,
jedoch keinen Teil der Seitenwand 28. Diese gehört al-
leine zum ersten Teilbereich 32. Der erste Teilbereich 32
umfasst den restlichen Teil 40 der Bodenwand 30 sowie
sämtliche Seitenwände 28 und eine ebenfalls senkrecht
verlaufende Trennwand 42. Diese grenzt den Teil 40 der
Bodenwand zum zweiten Teilbereich 34 hin ab. Die Bo-
denwand 30 enthält Stützstrukturen 41 zur vereinfachten
bzw. verbesserten Ablage von Spülgut 10.
[0027] Die zweiteilig ausgebildete Bodenwand 30 ist
in Fig. 2 schraffiert dargestellt. Deren Abschnitt 38 ist
gegenüber dem restlichen Teil 40 bzw. dem Rest des
Oberkorbes 22, also dem ersten Teilbereich 32 beweg-
lich ausgeführt. Die Beweglichkeit besteht hier in einer
Höhenverstellbarkeit in Richtung der Senkrechten 14.
Fig. 2 zeigt den zweiten Teilbereich 34 ausgezogen dar-
gestellt in einer ersten Position A. Die Arretierung des
zweiten Teilbereiches 34 bzw. des Abschnittes 38 der
Bodenwand 30 am ersten Teilbereich 32, insbesondere
der Seitenwand 28 und der Trennwand 42, in bzw. die
Verstellung zwischen den Positionen A-C erfolgt durch
nicht dargestellte Haken, Rast-, Schnapp-, Klemmver-
bindungen oder ähnliches. So kann der Abschnitt 38 von
einem nicht dargestellten Bediener leicht zwischen den
Positionen A - C gewechselt werden.
[0028] Der Abschnitt 38 weist in der Position A eine
Höhenlage H2 auf, die oberhalb einer Höhenlage H0 des
restlichen Teils 40 der Bodenwand 30 liegt. Die Höhen-
lagen H0,2 beziehen sich auf verschiedene Positionen in
Richtung der Senkrechten 14.
[0029] Wie in Fig. 1 zu erkennen ist, bietet die Positi-
onierung des Abschnitts 38 in der Höhenlage H2 im obe-
ren Bereich 20, also im Bereich des Oberkorbes 22 Platz
für besonders hohes Spülgut 10, welches im Unterkorb
18 gelagert ist. Dennoch kann der Abschnitt 38 weiterhin
dazu benutzt werden, um oberhalb des erhöhten Spül-
gutes 10 weiteres Spülgut 10, z.B. flaches Besteck, auf
dem Abschnitt 38 abzulegen. Der Raum oberhalb des
besonders hohen Spülgutes 10 kann also weiterhin für
Spülgut 10 verwendet werden.
[0030] Der zweite Teilbereich 34 in Form des Abschnit-
tes 38 kann, in Fig. 2 angedeutet durch Strichelung, ent-
lang des Pfeils 14 auch in Positionen B oder C bzw. die
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Höhenlagen H1 oder H0 verbracht werden. Dann steht
in der Geschirrspülmaschine 2 für Spülgut 10 im Unter-
korb 18 zwar weniger Höhenraum zur Verfügung, dafür
steht mehr Höhenraum für auf dem Abschnitt 38 abzu-
legendes Spülgut 10 zur Verfügung. Insbesondere in der
Position C ergibt sich eine nahezu ebene gesamte Bo-
denwand 30, da nun der Abschnitt 38 und der restliche
Teil 40 die gleiche Höhenlage H0 aufweisen. In dieser
Position kann dann z.B. auch in einer alternativen Aus-
führungsform die Trennwand 42 entnehmbar sein. So
ergibt sich ein Oberkorb 22 mit etwa gleich großer Bo-
denabstellfläche für Geschirr wie die bei einem her-
kömmlichen Oberkorb.
[0031] Fig. 2 zeigt außerdem angedeutet eine Ober-
korbbrause oder einen rotierbar gelagerten Sprüharm als
beispielhafte Sprüheinrichtung 44, die dem Oberkorb 22
zugeordnet ist, um diesen mit nicht dargestellter Spül-
flotte zu beaufschlagen. Die Sprüheinrichtung 44 ist vor-
zugsweise an der Unterseite des feststehenden ersten
Teilbereichs 32 der Bodenwand 30 angekoppelt. Um das
Spülergebnis optimal an die jeweils gewählte Position A
- C des zweiten Teilbereiches 34 anpassen zu können,
ist die Sprüheinrichtung 44 in Richtung des Pfeils 46,
also in Querrichtung der Geschirrspülmaschine 2 nach
links oder rechts, also vom zweiten Teilbereich 34 weg
oder auf diesen zu verschiebbar. Dadurch kann sicher-
gestellt werden, dass die Sprüheinrichtung bezüglich des
feststehenden ersten Teilbereichs 32 ausgerichtet wer-
den kann, insbesondere z.B. auf dessen Zentrum, wenn
der zweite, bewegliche Teilbereich 34 in eine Höhenlage
mit Höhenabstand zum ersten Teilbereich 32 gebracht
worden ist.
[0032] Gemäß dem in Fig. 2 gezeigten Ausführungs-
beispiel ist der zweite Teilbereich 34 in Form des Ab-
schnittes 38 der Bodenwand 30 derart höhenverstellbar,
dass der Abschnitt 38 in jeder der Positionen A - C jeweils
die gleiche Neigung zu einer Fläche bzw. Waagerechten
48 einnimmt, hier stets parallel zu dieser liegt. In alter-
nativen Ausführungsformen kann der Abschnitt 38 auch
stets die gleiche Neigung gegenüber der Waagerechten
in allen Positionen A-C einnehmen. Denkbar ist jedoch
alternativ auch, dass der Abschnitt 38 in verschiedenen
Positionen A-C verschiedene Neigungen gegenüber der
Waagerechten 48 einnimmt.
[0033] Im Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 1 und 2 be-
deckt die gesamte Bodenwand 30, also der Abschnitt 38
und der restliche Teil 40 zusammen, in jeder der Positi-
onen A - C die gesamte, von der Seitenwand 28 um-
grenzte Grundfläche des Oberkorbes 22.
[0034] Fig. 3 zeigt eine alternative Ausführungsform
eines Oberkorbes 22 in Draufsicht von der Vorderseite
4 her. Der zweite Teilbereich 34 umfasst hier einen ersten
Flügel 50a, der über ein Drehgelenk 52a an der Boden-
wand 30 des ersten Teilbereiches 32 bzw. deren Teil 40
angebracht ist. Der zweite Teilbereich 34 umfasst außer-
dem einen zweiten Flügel 50b, welcher wiederum über
ein zweites Drehgelenk 52b am ersten Flügel 52a gela-
gert ist. In der in Fig. 2 gezeigten Position A bildet der

erste Flügel 50a eine Trennwand 42 und der zweite Flü-
gel 50b einen Abschnitt 38 der Bodenwand 30 in einer
Höhenlage H1. Die gesamte Bodenwand 30, d.h. der Ab-
schnitt 38 zusammen mit dem restlichen Teil 40 über-
deckt nun im Gegensatz zu oben nicht mehr die gesamte,
durch die Seitenwand 28 begrenzte Grundfläche des
Oberkorbes 22. Vielmehr verbleibt im zweiten Teilbe-
reich 34 eine Lücke 53 im Oberkorb 22, die einen voll-
ständigen Durchtritt von Spülgut 10 durch den Oberkorb
22 erlaubt.
[0035] Durch Verschwenken der beiden Flügel 50a,b
in Richtung des Pfeils 54 gelangen diese in die Position
B, in Fig. 3 gestrichelt gezeichnet. Beide Flügel 50a,b
zusammen bilden dann den Abschnitt 38 der Bodenwand
30, welcher auf der gleichen Höhenlage H0 des restlichen
Teils 40 der Bodenwand 30 liegt. Die Bodenwand 30 füllt
nun wiederum den gesamten Raum zwischen den Wan-
dungsteilen der Seitenwand 28 vollständig aus. In beiden
Positionen A und B kann auf dem Abschnitt 38 der Bo-
denwand 30 wieder Spülgut 10 abgelegt werden (nicht
dargestellt).
[0036] Fig. 4 zeigt eine weitere alternative Ausfüh-
rungsform eines Oberkorbes 22. Entsprechend Fig. 3
weist auch hier der zweite Teilbereich zwei Flügel 50a,b
auf, welche allerdings über ein jeweiliges Drehgelenk
52a,b mit dem ersten Teilbereich 32 verbunden sind. Die
Flügel 50a,b sind untereinander z.B. über eine Langloch-
führung 56 verbunden. Fig. 4 zeigt ausgezogen eine Po-
sition A, in welcher der Flügel 50b einen Abschnitt 38 der
Bodenwand 30, der Flügel 50a eine Trennwand 42 bildet.
Durch Umschwenken der beiden Flügel 50a,b in Rich-
tung des Pfeils 58 gelangt der zweite Teilbereich 34 in
die Position B. Die jeweils den Drehgelenken 52a,b ge-
genüberliegenden Enden der Flügel 50a,b sind über die
gezeigte Langlochführung 56 während des Verschwen-
kens geführt. In der Position B wechseln die Flügel 50a,b
ihre Rollen: Der Flügel 50a bilden den Abschnitt 38, der
Flügel 50b dagegen keine Trennwand, sondern einen
Teil der Seitenwand 28. Beide Flügel 50a,b erfüllen also
in beiden Positionen A,B eine Doppelaufgabe. Insbeson-
dere umfasst hier der zweite Teilbereich 34 nicht nur ei-
nen Teil der Bodenwand 30, sondern auch einen Teil der
Seitenwand 28. In der Position A stellt damit die Trenn-
wand 42 auch gleichzeitig eine Seitenwand 28 dar. An-
stelle der Langlochführung kann ggf. auch ein Gelenk
oder dergleichen zweckmäßig sein.
[0037] In einer alternativen Ausführungsform sind die
Flügel 50a,b nicht dauerhaft über eine Langlochführung
56 verbunden, sondern sind lediglich in den Positionen
A und B verbindbar. Zum Verschwenken zwischen den
Positionen A,B werden entsprechende Klips, Rasten
oder ähnliches ausgehakt, die Flügel 50a,b entlang des
Pfeils 58 verschwenkt und in der Position B wieder erneut
zusammengehakt.
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2 Geschirrspülmaschine
4 Vorderseite
6 Türöffnung
8 Spülbehälter
10 Spülgut
12 Tür
14 Senkrechte
16 unterer Bereich
18 Unterkorb
20 oberer Bereich
22 Oberkorb
24 Führungsschiene
26 Pfeil
28 Seitenwand
30 Bodenwand
32 erster Teilbereich
34 zweiter Teilbereich
36 Seitenbereich
38 Abschnitt
40 Teil
41 Stützstruktur
42 Trennwand
44 Sprüheinrichtung, insbesondere rotierbarer

Sprüharm oder Oberkorbbrause
46 Pfeil
48 Waagerechte
50a,b Flügel
52a,b Drehgelenk
53 Lücke
54 Pfeil
56 Langlochführung
A-C Position
H0-2 Höhenlage

Patentansprüche

1. Geschirrspülmaschine (2)

- mit einem im oberen Bereich (20) eines Spül-
behälters (8) angeordneten Oberkorb (22) zur
Aufnahme von Spülgut (10),
- wobei der Oberkorb (22) eine, insbesondere
eine etwa waagerecht verlaufende, Bodenwand
(30) und eine diese umgrenzende, nach oben
abstehende, insbesondere etwa senkrecht ver-
laufende, Seitenwand (28) enthält,
- wobei der Oberkorb (22) einen feststehenden
ersten Teilbereich (32) und einen zwischen min-
destens zwei Positionen (A-C) relativ zum ers-
ten Teilbereich (32) bewegbaren zweiten Teil-
bereich (34) aufweist,
- dadurch gekennzeichnet, dass der zweite
Teilbereich (34) in allen Positionen wenigstens
einen Abschnitt (38) der Bodenwand (30) bildet,
- dass für unterschiedliche Positionen (A-C) des
zweiten Teilbereichs (34) des Oberkorbs (22)
der Abschnitt (38) der Bodenwand (30) unter-

schiedliche Höhenlagen (H0-H2) in Bezug auf
einen Teil (40) der Bodenwand (30) des ersten
Teilbereichs (32) des Oberkorbs (22) einnimmt,
- und dass für zumindest eine Position (A-C) des
zweiten Teilbereichs (34) des Oberkorbs (22)
der Abschnitt(38) der Bodenwand (30) eine Hö-
henlage (H1,H2) oberhalb der Höhenlage (H0)
des Teils (40) der Bodenwand (30) des ersten
Teilbereiches (32) des Oberkorbs (22) ein-
nimmt.

2. Geschirrspülmaschine (2) nach Anspruch 1, bei der
für zumindest eine Position (A-C) des zweiten Teil-
bereichs (34) des Oberkorbs (22) der Abschnitt (38)
eine Höhenlage (H0) einnimmt, die gleich der Hö-
henlage (H0) des Teils (40) der Bodenwand (30) des
ersten Teilbereiches (32) des Oberkorbs (22) ist.

3. Geschirrspülmaschine (2) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, bei der der Abschnitt (38) der
Bodenwand (30) für mindestens zwei Positionen (A-
C) des zweiten Teilbereichs (34) des Oberkorbs (22)
eine gleiche Neigung bezüglich einer Waagerechten
(48) aufweist.

4. Geschirrspülmaschine (2) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, bei der der Abschnitt (38) der
Bodenwand in allen Positionen (A-C) des zweiten
Teilbereichs (34) des Oberkorbs (22) zusammen mit
dem Teil (40) der Bodenwand (30) die gesamte, von
der Seitenwand (28) umgrenzte Fläche bedeckt.

5. Geschirrspülmaschine (2) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 4, bei der der zweite Teilbereich (34) des
Oberkorbs (22) im Wesentlichen nur den Abschnitt
(38) der Bodenwand (30) umfasst.

6. Geschirrspülmaschine (2) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 4, bei der der zweite Teilbereich (34) des
Oberkorbs (22) einen ersten (50a) und einen zweiten
Flügel (50b) enthält die mit dem ersten Teilbereich
(32) des Oberkorbs (22) und/oder untereinander ver-
bindbar sind, wobei in jeder Position (A-C) erster
(50a) und/oder zweiter Flügel (50b) den Abschnitt
(38) der Bodenwand (30) bilden.

7. Geschirrspülmaschine (2) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, bei der der zweite Teilbereich
(34) des Oberkorbs (22) in einem Seitenbereich (36)
des Oberkorbes (22) angeordnet ist.

8. Geschirrspülmaschine (2) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, mit einer dem Oberkorb (22)
zugeordneten Sprüheinrichtung (44), insbesondere
Oberkorbbrause(44), die zum zweiten Teilbereich
(34) des Oberkorbs (22) hin oder von diesem weg
verschiebbar ist.
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Claims

1. Dishwasher (2)

- having an upper basket (22) located in the up-
per region (20) of a dishwasher cavity (8) for
accommodating items (10) requiring to be
washed,
- with the upper basket (22) containing an in par-
ticular approximately horizontal floor wall (30)
and an in particular approximately vertical side
wall (28) that circumferentially bounds it and
projects upward,
- with the upper basket (22) having a static first
partial region (32) and a second partial region
(34) that can be moved relative to the first partial
region (32) between at least two positions (A-C),

characterised in

- that the second partial region (34) forms in all
positions at least one section (38) of floor wall
(30),
- that the section (38) of the floor wall (30) as-
sumes different heights (H0-H2) relative to a part
(40) of the floor wall (30) of the first partial region
(32) of the upper basket (22) for different posi-
tions (A-C) of the second partial region (34) of
the upper basket (22),
- and that the section (38) of the floor wall (30)
assumes a height (H 1, H2) above the height
(H0) of the part (40) of the floor wall (30) of the
first partial region (32) of the upper basket (22)
for at least one position (A-C) of the second par-
tial region (34) of the upper basket (22).

2. Dishwasher (2) according to claim 1 in which for at
least one position (A-C) of the second partial region
(34) of the upper basket (22), the section (38) as-
sumes a height (H0) the same as the height (H0) of
the part (40) of the floor wall (30) of the first partial
region (32) of the upper basket (22).

3. Dishwasher (2) according to one of the preceding
claims in which for at least two positions (A-C) of the
second partial region (34) of the upper basket (22),
the section (38) of the floor wall (30) has an identical
inclination relative to a horizontal (48).

4. Dishwasher (2) according to one of the preceding
claims in which together with the part (40) of the floor
wall (30), the section (38) of the floor wall in all po-
sitions (A-C) of the second partial region (34) of the
upper basket (22) covers the entire area circumfer-
entially bounded by the side wall (28).

5. Dishwasher (2) according to one of claims 1 to 4 in
which the second partial region (34) of the upper

basket (22) substantially includes only the section
(38) of the floor wall (30).

6. Dishwasher (2) according to one of claims 1 to 4 in
which the second partial region (34) of the upper
basket (22) contains a first (50a) and a second wing
(50b) that can be connected to the first partial region
(32) of the upper basket (22) and/or to each other,
with the first (50a) and/or second wing (50b) forming
the section (38) of the floor wall (30) in each position
(A-C).

7. Dishwasher (2) according to one of the preceding
claims in which the second partial region (34) of the
upper basket (22) is located in a side region (36) of
the upper basket (22).

8. Dishwasher (2) according to one of the preceding
claims having a spraying device (44), in particular a
upper-basket spray (44), which is assigned to the
upper basket (22) and can be displaced toward or
away from the second partial region (34) of the upper
basket (22).

Revendications

1. Lave-vaisselle (2)

- comprenant un panier supérieur (22) disposé
dans une partie supérieure (20) d’une cuve la-
vage (8), destiné à loger des produits à laver
(10),
- le panier supérieur (22) comprenant une paroi
de fond (30), notamment une paroi de fond
s’étendant à peu près horizontalement, et une
paroi latérale (28) entourant celle-là, en saillie
vers le haut, notamment s’étendant à peu près
verticalement,
- le panier supérieur (22) présentant une pre-
mière zone partielle fixe (32) et une deuxième
zone partielle (34) déplaçable entre au moins
deux positions (A-C) par rapport à la première
zone partielle (32),

caractérisé

- en ce que la deuxième zone partielle (34) for-
me dans toutes les positions au moins une sec-
tion (38) de la paroi de fond (30),
- en ce que pour des positions différentes (A-
C) de la deuxième zone partielle (34) du panier
supérieur (22), la section (38) de la paroi de fond
(30) prend différentes positions en hauteur (H0-
H2) par rapport à une partie (40) de la paroi de
fond (30) de la première zone partielle (32) du
panier supérieur (22),
- et en ce que pour au moins une position (A-
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C) de la deuxième zone partielle (34) du panier
supérieur (22), la section (38) de la paroi de fond
(30) prend une position en hauteur (H1, H2) au-
dessus de la position en hauteur (H0) de la partie
(40) de la paroi de fond (30) de la première zone
partielle (32) du panier supérieur (22).

2. Lave-vaisselle (2) selon la revendication 1, dans le-
quel pour au moins une position (A-C) de la deuxiè-
me zone partielle (34) du panier supérieur (22), la
section (38) prend une position en hauteur (H0) qui
est la même que la position en hauteur (H0) de la
partie (40) de la paroi de fond (30) de la première
zone partielle (32) du panier supérieur (22).

3. Lave-vaisselle (2) selon l’une quelconque des reven-
dications précédentes, dans lequel la section (38)
de la paroi de fond (30), pour au moins deux positions
(A-C) de la deuxième zone partielle (34) du panier
supérieur (22) présente une inclinaison identique par
rapport à une horizontale (48).

4. Lave-vaisselle (2) selon l’une quelconque des reven-
dications précédentes, dans lequel la section (38)
de la paroi de fond (30), dans toutes les positions
(A-C) de la deuxième zone partielle (34) du panier
supérieur (22), recouvre avec la partie (40) de la pa-
roi de fond (30) toute la surface délimitée par la paroi
latérale (28).

5. Lave-vaisselle (2) selon l’une quelconque des reven-
dications 1 à 4, dans lequel la deuxième zone par-
tielle (34) du panier supérieur (22) comprend essen-
tiellement seulement la section (38) de la paroi de
fond (30).

6. Lave-vaisselle (2) selon l’une quelconque des reven-
dications 1 à 4, dans lequel la deuxième zone par-
tielle (34) du panier supérieur (22) comprend une
première (50a) et une deuxième ailette (50b), les-
quelles peuvent être reliées à la première zone par-
tielle (32) du panier supérieur (22) et/ou être reliées
entre elles, la première (50a) et/ou la deuxième ailet-
te (50b) formant dans chaque position (A-C) la sec-
tion (38) de la paroi de fond (30).

7. Lave-vaisselle (2) selon l’une quelconque des reven-
dications précédentes, dans lequel la deuxième zo-
ne partielle (34) du panier supérieur (22) est dispo-
sée dans une partie latérale (36) du panier supérieur
(22).

8. Lave-vaisselle (2) selon l’une quelconque des reven-
dications précédentes, doté d’un dispositif d’arrosa-
ge (44) attribué au panier supérieur (22), notamment
d’une pomme d’arrosage de panier supérieur (44),
qui est déplaçable en direction de la deuxième zone
partielle (34) du panier supérieur ou en s’éloignant

de celle-ci.
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